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AUFNAHMEANTRAG 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Fördermitglied ab __________________ im Forum Mercatorium - Das 

Unternehmerportal e.V., Vereinsregister Amtsgericht Cuxhaven / Registernummer: folgt.  

Bitte senden Sie Ihren Antrag ausschließlich postalisch an:  

 

 

Name:    Vorname:  

Geb.-Datum:   Straße:  

PLZ:    Ort:  

Telefon:    E-Mail:  

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins verbindlich an. Diese liegt in den Geschäftsräumen zur 

Einsichtnahme aus und wird auf Anforderung zugesandt. Der aktuelle Quartalsbeitrag beträgt 30,-€. Die Aufnahmegebühr 

beträgt 50,-€. Unterstützungsbedürftige erhalten bei Nachweis der Bedürftigkeit eine Ermäßigung von 50 % auf beide 

Beträge. Der Quartalsbeitrag und die Gebühr sind bei Eintritt zahlbar.  

_________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                        Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzl. Vertreter/s) 

Forum Mercatorium – Das Unternehmerportal e.V., Brockesweg 71, 27474 Cuxhaven 

Email: info@forum-mercatorium.org Tel.: 04721-04 00 166 
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Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE………………………….                 

Mandatsreferenz: FM-______________                                  

 

Ich ermächtige den Forum Mercatorium - Das Unternehmerportal e.V., Cuxhaven, Zahlungen wiederkehrend von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird quartalsweise erhoben.  Die Beiträge werden jeweils zum ersten Werktag 

im ersten Monat des laufenden Quartals eingezogen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 

Kreditinstitut:   BIC:  

IBAN:  

Kontoinhaber:  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum             Unterschrift des Kontoinhabers 
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* Auszug aus der Satzung:  

§ 7 (Erwerb der Mitgliedschaft) 

Vereinsmitglieder können natürliche oder juristische Personen werden. 

Es gibt  

a) ordentliche Mitglieder mit Stimmrecht in der Mitgliederversammlung  

und  

b) außerordentliche Fördermitglieder ohne Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.  

Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung steht beiden Mitgliedergruppen frei. 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

§ 8 (Beendigung der Mitgliedschaft) 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person. 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die 

schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres 

gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele 

schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem 

Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der 



 

Seite 4 von 4 

Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat 

aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. 

§ 9 (Beiträge) 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben; Aufnahmegebühren und Sonderzahlungen sind zulässig. Die Höhe 

der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. Sie kann hierzu eine Beitragsordnung 

erlassen. 

Beim Austritt wird der Quartalsbeitrag nicht zurückerstattet. Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die 

Ordnungen des Vereins. Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an.  

Datenschutzerklärung 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben per elektronischer 

Datenverarbeitung speichert, sie jedoch nur für vereinsinterne Zwecke verwendet.  

 

Ort, Datum: _________________________________  

Unterschrift: _________________________________ 
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